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C Bestimmungen für Veranstaltungen in Turnierform 
 
1 Turniergenehmigungen 

1.1 Einladungsturniere und offene Turniere bedürfen einer vorherigen Genehmigung des für 
die Veranstaltung zuständigen Mitgliedsverbandes und zusätzlich des Generalsekretari-
ats bei solchen mit einem Preisgeld und/oder Sachwerten von mindestens insgesamt 
5.000,00 Euro. Es gilt die Gebührentabelle des DTTB. 

 
1.2 In Schüler- und Jugendklassen sind Preisgelder nicht zugelassen. 
 
1.3 Bei Einladungs- und offenen Turnieren sind nur Austragungssysteme zugelassen, die 

vom für die Genehmigung zuständigen Mitgliedsverband zugelassen sind. 
 
1.4 Für Einladungsturniere und offene Turniere muss eine Ausschreibung herausgegeben 

werden, die mit dem Genehmigungsantrag einzureichen ist und die Auflagen der ge-
nehmigenden Stelle erfüllen muss. Die genehmigende Stelle darf Abweichungen von 
den Internationalen Tischtennisregeln (Teile A und B) zulassen. 

 
Zusatz des TTVR 
(1) Einzelheiten regelt die Turnierordnung des TTVR 
(2) Turniere können nur genehmigt werden, wenn gleichzeitig auch Wettbewerbe für Jugend-

liche und Schüler ausgeschrieben werden. Bei allen Turnieren muss die Zahl der Wett-
bewerbe den gegebenen zeitlichen und räumlichen Bedingungen angepasst werden. 

(3) Die Turniere müssen für Schüler bis spätestens 19.30 Uhr und für Jugendliche bis spätes-
tens 21.00 Uhr beendet sein. 

 
2 Oberschiedsrichter 

Bei jeder offiziellen Veranstaltung in Turnierform ist ein geprüfter Oberschiedsrichter einzu-
setzen. Er überwacht die Auslosung und achtet auf die Einhaltung der Internationalen Tisch-
tennisregeln, der Satzung des DTTB sowie dessen WO- und Durchführungsbestimmungen. Er 
entscheidet in allen Fragen in Bezug auf die Internationalen Tischtennisregeln als letzte In-
stanz. 

 
3 Schiedsgericht 

Bei jeder offiziellen Veranstaltung in Turnierform ist ein Schiedsgericht einzusetzen, bei des-
sen Zusammenstellung auf größtmögliche Neutralität zu achten ist. Es entscheidet in allen Fra-
gen in Bezug auf die Satzung des DTTB sowie dessen WO- und Durchführungsbestimmungen 
als letzte Instanz. 
 

4 Setzungslisten 
Bei allen offiziellen Veranstaltungen in Turnierform sind die besten Spieler, Paare bzw. Mann-
schaften anhand einer hierfür zu erstellenden Setzungsliste so zu setzen, dass sie im Turnierver-
lauf so spät wie möglich aufeinander treffen. 
Für alle Bundesveranstaltungen legen der Leistungssport-, der Jugend- oder der Seniorenaus-
schuss des DTTB je nach Zuständigkeit die Setzungslisten fest. 
 

5 Auslosung 
5.1 Die Auslosung ist öffentlich. 
5.2 Bei der Auslosung ist darauf zu achten, dass Spieler, Paare bzw. Mannschaften dessel-

ben Vereins, Kreises, Bezirks oder Mitgliedsverbandes so spät wie möglich aufeinander 
treffen; dies gilt nicht für die in der Setzungsliste aufgeführten Teilnehmer untereinan-
der. Die Regional- und Mitgliedsverbände dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich von C 
5.2 abweichende Regelungen beschließen. 


